
www.stadtwerke-hall.de/tarifrechner

Kundencenter: 	 An der Limpurgbrücke 1
	 74523 Schwäbisch Hall
Öffnungszeiten:	 Mo.–Mi.: 	8–17 Uhr  
	 Do.: 	 8–18 Uhr
	 Fr.:	 8–13 Uhr
Unser Vertriebsteam erreichen Sie unter:
Tel.: 0791 401-454 | Fax: 0791 401-401
vertriebsteam@stadtwerke-hall.de

Rufen Sie uns an.

Wir beraten Sie gerne.

Preisstand: 01.07.2025 Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

Ersatzversorgung

Im Grundpreis ist eine jährliche Abrechnung enthalten. Die Tarife und Bedingungen Ersatzversorgung (Landwirtschaft, Gewerbe und Haushalts-
kunden, deren Energielieferant das Recht zur Nutzung des Verteilnetzes verloren hat)
gelten, wenn kein schriftlicher Energielieferungsvertrag abgeschlossen wird.
Die Belieferung auf Basis der Ersatzversorgung ist auf drei Monate beschränkt.

Erdgas (Niederdrucknetz) 

Allgemeiner Preis der Ersatzversorgung in Schwäbisch Hall,  
Rosengarten, Michelfeld, Mainhardt, Untermünkheim, Michelbach und 
Braunsbach. Stand: 01.07.2025

Bruttoendpreise:

Jahresverbrauchsmenge (Kilowattstunde = kWh): 0–4.000 4.001–70.000 70.001–1 Mio. 0–4.000 4.001–70.000 70.001–1 Mio.

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (gerundet) 139,23 185,64 435,54

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Monat 11,60 15,47 36,30

Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde (gerundet) 14,26 13,22 12,91

Erläuterungen zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen:

In Ihrem Bruttoendpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten - 22,23 29,64 69,54 2,276 2,110 2,061

Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer beträgt (Netto-Endpreis):

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr = 117,00 156,00 366,00

Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde = 11,981 11,107 10,847

Auf Preisblatt / in Abrechnung ausgewiesener Nettopreis  
(ohne CO2-Abgabe, Gasspeicherumlage und Erdgassteuer)

10,144 9,270 9,010

In den Netto-Endpreis fließen die folgenden Kostenbelastungen ein (Informationen hierzu  finden Sie auch auf www.netztransparenz.de):

Energiesteuer nach § 2 Absatz 1 Nr. des 
Energiesteuergesetzes (EnergieStG) vom 15. Juli 2006

- 0,550 0,550 0,550

CO2-Abgabe nach Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) vom  
12. Dezember 2019 und Erstes Gesetz zur Änderung des BEHG (1. BEHGÄndG) 
vom 03.11.2020)

0,9977 0,9977 0,9977

Gasspeicherumlage § 35e EnWG 0,289 0,289 0,289

Konzessionsabgabe nach § 4 Absatz 1 und 2 der
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

- 0,610 0,270 0,270

Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein (einschließlich gewälzte Kosten aus dem vorgelagerten Netz der terranets BW GmbH gemäß § 20 EnWG):

Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde (gerundet) - 3,6930 1,5053 1,2135

Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz - 0,00 87,51 291,77

Messtellenbetrieb, wenn von den Stadtwerken Schwäbisch Hall durchgeführt (für 
Balgengasähler ohne registrierende Leistungsmessung (RLM) bis G4-G40, für 
Einbau, Betrieb, Wartung) 

- 15,11 15,11 15,11

Messung pro Messstelle
(wenn von den Stadtwerken Schwäbisch Hall durchgeführt)

- 1,74 1,74 1,74

Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: = 16,85 104,36 308,62 6,1397 3,6120 3,3202

Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge):

am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr = 100,15 51,64 57,38

am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde = 5,8410 7,4947 7,5265


